
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1 Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Bedingungen sowie 
etwaige gesonderte vertragliche Vereinbarungen zugrunde. Abwei-
chende Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch durch Auf-
tragsannahme nicht Vertragsinhalt. Ein Vertrag kommt - mangels
besonderer Vereinbarung - mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des
Lieferers zustande. 

1.2 An Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen 
Unterlagen (im folgenden: Unterlagen) behält sich der Lieferer seine 
Eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt
vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Liefe-
rers Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag
dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich zu-
rückzugeben.

1.3 Der Lieferer verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich bezeichnete
Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zu-
gänglich zu machen.

1.4 Im Katalog angegebene Gewichte und Maße sind sorgfältig ermittelt,
Abbildungen sorgfältig gefertigt worden. Die Angaben im Katalog 
basieren auf den derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen
des Lieferers. Verbesserungen und Veränderungen technischer Art 
bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die Angaben im Katalog sind also
nicht verbindlich und befreien den Besteller nicht davon, die Eignung
des Liefergegenstandes für den jeweiligen Verwendungszweck zu über-
prüfen. 

2. Lieferqualität und -menge

2.1 Der Lieferer unterhält ein Qualitätsmanagementsystem, das die Anforde-
rungen der DIN EN ISO 9001 erfüllt. Eine gesonderte Qualitätssicherungs-
vereinbarung kann auf Wunsch des Bestellers abgeschlossen werden.

2.2 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

2.3 Handelt es sich bei dem Liefergegenstand um Sonderanfertigungen,
sind wir fabrikationsbedingt zu Mehr- bzw. Minderlieferungen bis zu 
10 % der bestellten Menge berechtigt. 

3. Gefahrübergang, Abnahme

3.1 Die Gefahr geht auf den Besteller über mit der Übergabe des 
Liefergegenstandes an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens aber,
wenn der Liefergegenstand das Werk verlassen hat, und zwar auch
dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere 
Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung und Aufstellung,
übernommen hat.

3.2 Verzögert sich oder unterbleibt der Versand infolge von Umständen, 
die dem Lieferer nicht zuzurechnen sind, geht die Gefahr vom Tage der
Meldung der Versandbereitschaft an auf den Besteller über.

3.3 Der Lieferer verpflichtet sich, auf Kosten des Bestellers die Versicherungen
abzuschließen, die dieser verlangt.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk 
einschließlich Verladung im Werk, jedoch ausschließlich Verpackung und
Entladung. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Die Verpackung wird zu Selbstko-
sten berechnet und nicht zurückgenommen. 

4.2 Ab einem Nettorechnungsbetrag von 500,00 c erfolgt die 
Lieferung frachtfrei deutschen Zielort bzw. deutscher Grenze 
einschließlich Verpackung. PIK-, Gitter- u. Industriekanäle nebst 
Zubehör liefern wir ab Werk, Verpackungen werden zu Selbstkosten 
berechnet. Wir senden die Ware auf Paletten oder in Bunden, Kanten
geschützt und in Folie eingeschweißt. Formstücke werden in Pappkar-
tons versandt. Bei Kleinbezügen (Nettowarenwert unter 50,00 c) wird
ein Zuschlag in Höhe von 15,00 c berechnet.

4.3 Bei Messingartikeln wird der Angebotspreis auf der Basis der Metallnotiz
für Ms 58 in Höhe von 150,00 c je 100 kg ermittelt. Weicht die Tages-
notierung am Tage des Auftragseingangs von diesem Preis um 12,50 c

bzw. ein Mehrfaches dieses Betrages ab, so verändert sich der Preis für
jeweils vollendete 12,50 c um 5 %. 

4.4 Die Rechnungen des Lieferers sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab
Rechnungsdatum netto bzw. innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsda-
tum mit 3 % Skonto.

4.5 Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten.

4.6 Diskontfähige und ordnungsgemäß versteuerte Wechsel werden von
dem Lieferer nur dann zahlungshalber angenommen, wenn dies aus-
drücklich vorher vereinbart wurde. Gutschriften über Wechsel und
Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit
Wertstellung des Tages, an dem der Lieferer über den Gegenwert 
verfügen kann.

4.7 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

4.8 Bei Zahlungsverzug des Bestellers ist der Lieferer nach schriftlicher 
Mitteilung berechtigt, die Erfüllung seiner Verpflichtungen bis zum 
Erhalt der rückständigen Beträge einzustellen.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 Die Gegenstände der Lieferung (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des
Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der
Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller 
Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten
Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch
des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.

5.2 Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen 
Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er sich nicht gegenüber dem
Lieferer mit Zahlungs-verpflichtungen in Verzug befindet. 
Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. 
Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund 
bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der 
Besteller bereits jetzt sicherungshalber an den Lieferer ab. Der Lieferer
ermächtigt ihn widerruflich, die an ihn abgetretenen Forderungen für
seine Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. Diese Einzugsermäch-
tigung kann nur widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zah-
lungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

5.3 Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt stets für
den Lieferer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. 
Erlischt das (Mit-) Eigentum des Lieferers durch Verbindung, so wird be-
reits jetzt vereinbart, daß das (Mit-) Eigentum des Bestellers an der ein-
heitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf den Lieferer
übergeht. Der Besteller verwahrt das Miteigentum des Lieferers unent-
geltlich.

5.4 Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder
Eingriffen Dritter, hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benach-
richtigen. 

5.5 Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme der Vorbehaltsware
nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe 
verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die
Pfändung des Liefergegenstandes durch den Lieferer gelten nicht als
Rücktritt vom Vertrag.

5.6 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen
des Bestellers berechtigt den Lieferer vom Vertrag zurückzutreten und
die sofortige Lieferung des Gegenstandes zu verlangen.

6. Lieferzeit, Lieferverzögerung

6.1 Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Ein-
gang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen
Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die
Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Ver-
pflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen
nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies
gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.
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6.2 Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, auf Streik, Aus-
sperrung oder sonstige Ereignisse, die außerhalb des Einflußbereichs des
Lieferers liegen, zurückzuführen, so verlängern sich die Fristen ange-
messen.

6.3 Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller – sofern er glaubhaft
macht, daß ihm hieraus ein Schaden entstanden ist – eine Entschädi-
gung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt
jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferung verlangen,
der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen
werden konnte.

6.4 Sowohl Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung
der Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die
über die in Ziffer 6.3 genannten Grenzen hinausgehen sind in allen 
Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf der dem Lieferer etwa
gesetzten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, 
soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend
gehaftet wird. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der 
Lieferung vom Lieferer zu vertreten ist. Eine Änderung der Beweislast
zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden. 

6.5 Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Lieferers innerhalb einer
angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der 
Lieferung vom Vertrag zurücktritt, oder auf der Leistung besteht.

6.6 Werden Versand oder Anlieferung auf Wunsch des Bestellers um mehr
als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft 
verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat 
Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der 
Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 % berechnet werden. 
Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den 
Vertragsparteien unbenommen.

7. Sach- und Rechtsmängel

Für Sachmängel haftet der Lieferer wie folgt:
7.1 Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers 

unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die
innerhalb der Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer –
einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeit-
punkt des Gefahrübergangs vorlag.

7.2 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit
das Gesetz gem. den §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für
Bauwerke) 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Bau-
mängel) BGB längere Fristen vorschreibt, sowie in Fällen der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers und bei arglistigem
Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablauf-
hemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

7.3 Der Besteller hat Sachmängel gegenüber dem Lieferer unverzüglich
schriftlich zu rügen.

7.4 Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zu-
rückgehalten werden, der in einem angemessenen Verhältnis zu den
aufgetretenen Sachmängeln steht. Der Besteller kann Zahlungen nur
zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren
Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu
Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendun-
gen vom Besteller ersetzt zu verlangen.

7.5 Dem Lieferer ist zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb 
angemessener Frist zu gewähren.

7.6 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwai-
ger Schadensersatzansprüche gem. Ziff. 8 – vom Vertrag zurücktreten
oder die Vergütung mindern.

7.7 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung
von der vereinbarten Beschaffenheit, einer unerheblichen Beeinträchti-
gung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die
nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger 
Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel,
mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die 
aufgrund besonderer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht
vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern.
Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäße Änderungen oder

Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

7.8 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-
und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen
sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen
anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist,
es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch.

7.9 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer gem. § 478 BGB
(Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Besteller
mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des
Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen den Lieferer gemäß § 478 Abs.
2 BGB gilt Ziff. 7.8 entsprechend.

7.10 Für Schadensersatzansprüche gilt im übrigen Ziff. 8 (Sonstige Schadens-
ersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die vorstehend gere-
gelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer oder dessen
Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.
Bei dem Vorliegen von Rechtsmängeln gelten die vorstehenden Bestim-
mungen (Ziffern 7.1-7.10) entsprechend.

7.11 Rücksendungen nur mit unserer schriftlichen Genehmigung. Die Ver-
rechnung erfolgt nicht mit anderen Forderungen. Für Rücksendungen,
die nicht durch unser Verschulden entstehen, berechnen wir eine 
Bearbeitungsgebühr von min. 30 % vom zugesandten Warenwert. 
Artikel in Sonderausführungen sind vom Umtausch bzw. Gutschrift 
ausgenommen.

8. Sonstige Schadensersatzansprüche

8.1 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers (im folgen-
den: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis
und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

8.2 Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkt-
haftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit,
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenser-
satzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch
auf dem vertragstypischen, vorherseh baren Schaden begrenzt, 
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den
vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

8.3 Soweit dem Besteller nach dieser Ziffer Schadendersatzansprüche 
zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche 
geltenden Verjährungsfrist gem. Ziff. 7.2. Bei Schadensersatzansprüchen
nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungs-
vorschriften.

9. Anwendbares Gesetz, Gerichtstand

9.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferer und dem Besteller
gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluß des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Waren-
kauf (CISG).

9.2 Gerichtstand ist das für den Lieferer zuständige Gericht. Der Lieferer ist
jedoch berechtigt, am Sitz des Bestellers zu klagen.

10. Verbindlichkeit des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Dies gilt nicht, wenn 
das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei
darstellen würde.

PFLITSCH GmbH & Co. KG
Ernst-Pflitsch-Straße 1 F Nord 1
D-42499 Hückeswagen
Tel.: +49 2192 911-0
Fax: +49 2192 911-220
E-Mail: info@pflitsch.de
www.pflitsch.de
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